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Aufhebung der Dienstanweisung für die Zahlstelle im Fachdienst Gesundheit in der Fassung
vom 15. Juli 2004

Die Zahlstelle beim Fachdienst Gesundheit wurde It. Verfügung vom 29.05.2024 mit Wirkung zum
31.05.2024 aufgelöst und der Wechselgeldbestand in Höhe von 100 Euro in die Kasse eingezahlt.
Die Verwalterinnen und die Vertreterin wurden abberufen.

Die Dienstanweisung für die Zahlstelle beim Fachdienst Gesundheit tritt mit sofortiger Wirkung
außer Kraft.

Lüneburg, den 21.Juni 2024
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